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Bundesgerichtshof legt Frage zur
Geschäftsführerhaftung für
Kartellbußgelder dem EuGH vor

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der
Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob Art. 101 AEUV einer
Regelung im nationalen Recht entgegensteht, nach der ein
Unternehmen, gegen das ein Bußgeld wegen eines
Kartellrechtsverstoßes verhängt worden ist, seine Geschäftsführer oder
Vorstandsmitglieder dafür in Regress nehmen kann.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247479/
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Für die Beantwortung der vor dem BGH anhängigen Fragen ist unter anderem erheblich, ob das

Unionsrecht eine einschränkende Auslegung des § 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 Satz 1 AktG

gebietet. Die nähere Ausgestaltung der Geldbußen fällt zwar in die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Nach

der Rechtsprechung des EuGH haben die Mitgliedstaaten aber sicherzustellen, dass die nationalen

Wettbewerbsbehörden wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Geldbußen gegen Unternehmen

verhängen können, wenn diese vorsätzlich oder fahrlässig gegen Art. 101 AEUV verstoßen.

Der BGH führt erläuternd weiter aus, dass mit diesen Geldbußen rechtswidrige Handlungen der

betreffenden Unternehmen geahndet und sowohl diese Unternehmen als auch andere

Wirtschaftsteilnehmer von künftigen Verletzungen der Wettbewerbsregeln des Unionsrechts abgeschreckt

werden sollen. Die danach gebotene Wirksamkeit von Geldbußen gegenüber Unternehmen könnte

beeinträchtigt sein, wenn sich die Gesellschaft von der Bußgeldlast durch Rückgriff auf das Leitungsorgan

vollständig oder teilweise entlasten könnte.

Wie der EuGH zu erkennen gegeben hat, könnte eine Geldbuße sehr viel von ihrer Wirksamkeit einbüßen,

wenn das betroffene Unternehmen berechtigt wäre, sie auch nur teilweise steuerlich abzusetzen. Daher

stellt sich auch die Frage, ob die Abwälzung der Geldbuße des Unternehmens auf den Geschäftsführer

nach Maßgabe gesellschaftsrechtlicher Vorschriften den Zweck der kartellrechtlichen Geldbuße

beeinträchtigt.

Fundstelle

BGH, Pressemitteilung Nr. 31/2025 vom 11. Februar 2025.

Eine englische Zusammenfassung des Vorlagebeschlusses finden Sie hier.
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